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Berufsbildungsverordnung (BBV 2003)

Zur Qualifikation von Lehrpersonen an Berufsfachschulen und
Berufsmaturitätsschulen

2. Abschnitt: Mindestanforderungen für die praktische und die schulische
Lehrtätigkeit

Art. 46 Lehrkräfte für die schulische Grundbildung und die Berufsmaturität (Art. 46
BBG)

1 Lehrkräfte für die schulische Grundbildung und die Berufsmaturität verfügen über eine
Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II mit folgenden Qualifikationen:
a. berufspädagogische Bildung auf Hochschulstufe;
b. Fachbildung mit einem Abschluss auf Tertiärstufe;
c. betriebliche Erfahrung von sechs Monaten.

2 Die Lehrbefähigung für berufskundliche Bildung setzt voraus:
a. einen entsprechenden Abschluss der höheren Berufsbildung oder einer Hochschule;
b. eine berufspädagogische Bildung von 1800 Lernstunden bei hauptamtlicher Tätigkeit;
c. eine berufspädagogische Bildung von 300 Lernstunden bei nebenamtlicher Tätigkeit.

3 Für das Erteilen von allgemein bildendem Unterricht oder von Fächern, die ein Hochschulstudium
voraussetzen, ist erforderlich:
a. eine Lehrbefähigung für die obligatorische Schule, ergänzt durch eine Zusatzqualifikation für
allgemein bildenden Unterricht gemäss dem entsprechenden Lehrplan sowie eine
berufspädagogische Bildung von 300 Lernstunden; oder
b. eine gymnasiale Lehrbefähigung; ergänzt durch eine berufspädagogische Bildung von 300
Lernstunden;
c. ein entsprechendes Hochschulstudium, ergänzt durch eine berufspädagogische Bildung von
1800 Lernstunden.

Art. 47 Nebenberufliche Bildungstätigkeit (Art. 45 und Art. 46 BBG)
1 Eine nebenberufliche Bildungstätigkeit üben Personen in Ergänzung zu ihrer Berufstätigkeit auf
dem entsprechenden Gebiet aus.

2 Die Tätigkeit im Hauptberuf umfasst mindestens die Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit.

3 Wer weniger als durchschnittlich vier Wochenstunden unterrichtet, unterliegt nicht den
Vorschriften nach Art. 45 Buchstabe c und Art. 46 Absatz 2 Buchstabe c dieser Verordnung.

3. Abschnitt: Berufspädagogische Bildung

Art. 48 Inhalte (Art. 45 und 46 BBG)
Die berufspädagogische Bildung der Berufsbildungsverantwortlichen geht von der Situation
am Lern- und Arbeitsplatz aus. Sie umfasst folgende Aspekte:
a. Berufsbildung und ihr Umfeld: Berufsbildungssystem, gesetzliche Grundlagen,
Beratungsangebote;
b. lernende Person: berufliche Sozialisation von Jugendlichen und Erwachsenen in Betrieb,
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Schule und Gesellschaft;
c. Lehren und Lernen: Planung, Durchführung und Auswertung von Lernveranstaltungen,
Unterstützung und Begleitung der Lernenden in ihrem konkreten Bildungs- und Lernprozess,
Evaluation und Selektion auf dem gesamten Spektrum der Begabungen;
d. Umsetzung des Gelernten in betriebliche Ausbildungsprogramme und schulische Angebote;
e. Rollenverständnis als Lehrende, Aufrechterhaltung des Kontakts mit der Betriebs- und
Schulwelt, Planung der eigenen Weiterbildung;
f. Umgang mit den Lernenden und Zusammenarbeit mit ihren gesetzlichen Vertretern und
den Behörden, mit den Lehrbetrieben, der Berufsschule sowie anderen Lernorten;
g. allgemeine Themen wie Arbeitskultur, Ethik, Genderfragen, Gesundheit, Multikulturalität,
Nachhaltigkeit, Sicherheit am Arbeitsplatz.


